






                                                                                        

Elektro-Installation
Anmelde-Termin: 
spätestens 21.06.2019
Stromanschluss für Veranstalter/Aussteller
Maimarktgelände Mannheim

Inhaber/-in (Vor- und Nachname)

Firma

Straße/PF

PLZ/Ort

Tel.-Durchwahl

Bitte unbedingt Rechnungsanschrift eintragen!

Wir bestellen hiermit, unter Anerkennung der umseitigen Anschluss- und Lieferbedingungen, nachstehende 
Anschlüsse  lt. beiliegender Skizze und Sonderleistungen: 
(Skizze und Plan bitte mit Anmeldung in DIN A4 abgeben.)

Stand-Nr./Position

Kd-Nr.

                                Veranstaltungs-Datum
                            19. - 21.07.2019
                                                   Veranstaltung
                 Custombike Summer Daysoder per Fax an: 0621 42509-9045

Telefon: 0621 42509-45

Wechselstromanschluss                                                                     inkl. Stromverbrauch 
 Anzahl 
    Wechselstromanschluss 3 kW inkl. Stromverbrauch        €    130,00

Drehstromanschluss 400/230 V                                                        zzgl. Stromverbrauch
CEE-Kupplung     ¡ 16A       ¡ 32A       ¡ 63A    Bitte ankreuzen

Anzahl 
    Drehstromanschluss 1 kW                                                                                   €   109,00 
    Benötigt werden insgesamt                     kW
    je weitere angefangene kW                                                                                 €      13,50

Stromverbrauch bei Anschluss mit Drehstomzähler je kWh € 0,33         
     

Mietstücke                                                        

Anzahl   
                Drehstromzähler       €      29,30

    Drehstromverteiler                 €      45,00

Ansprechpartner/-in für Rückfragen: __________________________________  Tel. mit Vorwahl/Mobil: _____________________________
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                    Südwest 
Veranstaltungsservice
und Technik GmbH
Postfach 10 09 36
68009 Mannheim

Für den Auftrag sind klare und verständliche Angaben erforderlich. Hinweise auf frühere Messen/Veranstaltungen können nicht berück-
sichtigt werden. Ohne Angabe der genauen Firmenbezeichnung und Adresse wird kein Anschluss ausgeführt. Stromlieferung nur bei begli-
chener Rechnung. Mahnkosten werden berechnet. Vereinbarter Gerichtsstand ist Mannheim. Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt. 
Bestellung erfolgt gemäß den rückseitigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Vertragsbestandteil sind.

Unterschrift und Stempel

                                    Bitte gut lesbar ausfüllen!

Ort, Datum

Ja, ich bin damit einverstanden, dass Sie meine Grunddaten (Name, Firma, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) nutzen, um mir aktuelle Informationen per E-Mail/ 
-Newsletter zuzusenden und Erklärungen zur Durchführung von Verträgen, Angebote und allgemeine Informationen zukommen zu lassen. Zu diesem Zwecke dürfen meine 
Daten gespeichert werden. Ich kann der Speicherung wie der Verwendung zu Werbezwecken jederzeit für die Zukunft  widersprechen.  Ich kann  auch die Löschung verlangen.  
Im Übrigen gilt die Datenschutzerklärung, die auf der Website www.svt-mannheim.de zu finden ist. Diesbezügliche Erklärungen können per Brief, Fax oder E-Mail abgegeben werden.

USt-IdNr. des Antragstellers



Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Firma SVT Südwest Veranstaltungsservice und Technik GmbH
für Elektroinstallationen und Stromlieferung

1. Für den Auftrag gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SVT. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers 
werden nicht Vertragsgegenstand auch ohne ausdrücklichen Widerspruch der SVT.

2. Der Auftrag gilt als angenommen, wenn die SVT nicht innerhalb von 10 Tagen ab Eingang des Auftrags schriftlich widerspricht 
oder mit der Durchführung des Auftrags beginnt.

3. Der Auftrag muss der SVT bis spätestens 21.06.2019 vorliegen. Geht ein Auftrag erst nach diesem Zeitpunkt ein, kann die SVT 
die Ausführung von einem Zuschlag von 30 % der Vergütung abhängig machen.

4. Grundlage für die Durchführung der Installationen ist die dem Auftrag beizufügende Installationsskizze. Die SVT ist 
berechtigt bei der Ausführung aus technischen und handwerklichen Gründen abzuweichen. Hat die Umsetzung der Installations-
skizze des Auftraggebers Mehrleistungen zur Folge, ist die SVT berechtigt, diese zusätzlich zu berechnen.

5. Alle für die Installation erforderlichen Materialien bleiben Eigentum der SVT. Sie sind nach Ende der Veranstaltung zurückzuge-
ben. Bei Rückgabe fehlende Teile sind vom Auftraggeber zum Neuwert zu ersetzen.

6. Ist die Stromverbrauchserfassung über Zähler vereinbart, dürfen nur von der SVT gestellte Zähler eingesetzt werden. Sofern aus-
nahmsweise die SVT auftraggebereigene Zähler zulässt, wird eine Ablese- und Kontrollgebühr in Höhe von € 18,50 berechnet.

 Bei Stromverbrauchserfassung über Zähler wird eine Stromkosten-Vorauszahlung erhoben, die mit der Schlussrechnung ver-
rechnet wird.

7. Die Stromabgabe an andere Aussteller ist dem Auftraggeber untersagt, es sei denn, dass im Einzelfall etwas anderes vereinbart 
wird. Verstößt der Auftraggeber dagegen ist die SVT berechtigt, den Anschluss ersatzlos abzuschalten, ohne dass es einer vor-
herigen Abmahnung bedarf.

8. Alle Anlagen und Geräte des Auftraggebers müssen den einschlägigen VDE-Vorschriften genügen und der TAB der örtlichen 
Elektroversorgungsunternehmen entsprechen. Verstößt der Auftraggeber hiergegen ist die SVT berechtigt, den Anschluss er-
satzlos abzuschalten, ohne dass es einer vorherigen Abmahnung bedarf.

 Die Benutzung von Tauchsiedern ist strengstens verboten.

9. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, von der SVT erstellte Installationen selbst oder durch Dritte abzuändern. Wird eine Abände-
rung notwendig und ist eine solche technisch möglich, wird diese durch die SVT gegen zusätzliche Vergütung durchgeführt.

10. Die SVT haftet nicht für Stromausfälle, Spannungsschwankungen und Beschädigungen der von ihr erstellten Installationen, die 
sie nicht zu vertreten hat und auch nicht für Folgeschäden, die hieraus entstehen. Im Übrigen haftet die SVT nur für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit, auch bei Pflichtverletzungen eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen; der Haftungsausschluss 
gilt nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.

11. Der Auftraggeber ist verpflichtet, bei Bezug seines Standes die Installationen sofort zu überprüfen. Findet er den bestellten Stro-
manschluss nicht vor, weicht die Installation von der Bestellung ab oder ist die Stromzufuhr gestört, hat er die SVT unverzüglich 
in ihrem Büro auf dem Messegelände zu unterrichten, andernfalls kann er aus diesen Umständen keinerlei Rechte herleiten.

12. Am letzten Veranstaltungstag wird eine Stunde nach Ende der offiziellen Öffnungszeit die gesamte Stromzufuhr zu den Ständen 
abgestellt. Eine zeitliche Verlängerung muss mindestens 48 Stunden zuvor bei der SVT beantragt werden.

13. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Installationen in seinem Bereich stets zu überwachen und vor einem Eingriff durch Unbefugte 
zu schützen. Er ist insbesondere verpflichtet, täglich vor dem Verlassen seines Standes oder seines Gelände-Ausstellungsbe-
reichs seinen Anschluss abzuschalten. Müssen Geräte über Nacht in Betrieb bleiben (Kühlgeräte usw.), so hat der Auftraggeber 
dafür Sorge zu tragen, dass hieraus keinerlei Schaden entstehen kann.

14. Alle von der SVT erteilten Rechnungen sind sofort rein netto zahlbar. Die Freigabe der Anschlüsse erfolgt nach Bezahlung der 
Anschlusskosten-Rechnung. Für Mahnungen werden € 5,00 im Einzelfall erhoben. Nachträgliche Rechnungsänderungen wegen 
abweichender Rechnungsanschrift werden mit € 20,00 berechnet.

 Der Auftraggeber kann, soweit er Unternehmer ist, nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrech-
nen, das Entsprechende gilt für sonstige Verweigerungsrechte, insbesondere ein Zurückbehaltungsrecht. Derartige Forderungen 
müssen innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Monat ab Ende der Messe/Veranstaltung geltend gemacht werden.

15.  Speicherung von Daten: Der Auftraggeber willigt ein, dass die SVT und mit ihr verbundene Unternehmen die bei Vertragsab-
schluss und während der Vertragslaufzeit erhobenen Daten, die zur gegenseitigen ordnungsgemäßen Vertragserfüllung erfor-
derlich sind sowie die freiwilligen Angaben im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes, verarbeitet und nutzt. Die SVT verweist 
auf die Datenschutzerklärung, die Sie auf der Website www.svt-mannheim.de einsehen können.

16. Salvatorische Klausel: Änderungen des Vordrucks sind nicht möglich. Ergänzungen und Streichungen gelten als nicht geschrie-
ben. Nebenabreden bestehen nicht. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder 
nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. 
An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, 
deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. 
undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass 
sich der Vertrag als lückenhaft erweist.

17. Erfüllungsort ist der Veranstaltungsort.
 Als Gerichtsstand wird Mannheim vereinbart, sofern der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts 

oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens ist.
 Es gilt ausschließlich deutsches Recht.10
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Maßstab:

Zeichenerklärung: Steckdose 230 V Drehstrom-Steckdose 400 V

Bitte geben Sie in der Standskizze die genauen Maße für die Platzierung der Anschlüsse an.

                                                                                        

Grundriss-Skizze für Elektro-Installation

Anlage zum Bestellformular 

Maimarktgelände
Mannheim

19. - 21.07.2019
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 Stand-Nr./Position



                                                                                        

Internetzugang
Anmelde-Termin: 
spätestens 21.06.2019
Internetzugang für Veranstalter/Aussteller
Maimarktgelände Mannheim

Inhaber/-in (Vor- und Nachname)

Firma

Straße/PF

PLZ/Ort

Tel.-Durchwahl

Bitte unbedingt Rechnungsanschrift eintragen!

Stand-Nr./Position

Kd-Nr.

                                Veranstaltungs-Datum
                            19. - 21.07.2019
                                                   Veranstaltung
                 Custombike Summer Daysoder per Fax an: 

0621 42509-9045

Telefon: 0621 42509-45

Ansprechpartner/-in für Rückfragen: __________________________________  Tel. mit Vorwahl/Mobil: _____________________________

Für den Auftrag sind klare und verständliche Angaben erforderlich. Hinweise auf frühere Messen/Veranstaltungen können nicht berück-
sichtigt werden. Ohne Angabe der genauen Firmenbezeichnung und Adresse wird kein Anschluss ausgeführt. Stromlieferung nur bei begli-
chener Rechnung. Mahnkosten werden berechnet. Vereinbarter Gerichtsstand ist Mannheim. Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt. 
Bestellung erfolgt gemäß den rückseitigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Vertragsbestandteil sind.
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                    Südwest 
Veranstaltungsservice
und Technik GmbH
Postfach 10 09 36
68009 Mannheim

Wir bestellen hiermit, unter Anerkennung der umseitigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen für nachstehenden 
Anschluss: 

WLAN-Zugang   für 3 Tage 
Anzahl 

________ Stück (für je ein Endgerät)      Einzelpreis   €    90,00

LAN-Zugang   für 3 Tage 
Anzahl
________ Stück (für je ein Endgerät)      Einzelpreis   €    90,00

Unterschrift und Stempel

                                    Bitte gut lesbar ausfüllen!

Ort, Datum

Ja, ich bin damit einverstanden, dass Sie meine Grunddaten (Name, Firma, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) nutzen, um mir aktuelle Informationen per E-Mail/ 
-Newsletter zuzusenden und Erklärungen zur Durchführung von Verträgen, Angebote und allgemeine Informationen zukommen zu lassen. Zu diesem Zwecke dürfen meine 
Daten gespeichert werden. Ich kann der Speicherung wie der Verwendung zu Werbezwecken jederzeit für die Zukunft  widersprechen.  Ich kann  auch die Löschung verlangen.  
Im Übrigen gilt die Datenschutzerklärung, die auf der Website www.svt-mannheim.de zu finden ist. Diesbezügliche Erklärungen können per Brief, Fax oder E-Mail abgegeben werden.

USt-IdNr. des Antragstellers



Technische Daten der Netzwerkverbindungen 
Maimarktgelände Mannheim

Die von der SVT GmbH angebotenen Internetzugänge via WLAN sind Verbindungen zu einem verschlüsselten Netzwerk über DHCP.

Das Netzwerk ist über ein Gateway mit dem Internet verbunden. Die Internetanbindung läuft über einen Anschluss der Unitymedia 
GmbH mit den maximalen Übertragungsraten von 400 MBit/s Downstream und 20 MBit/s Upstream.

Diese Übertragungsraten teilen sich alle Nutzer.
Die tatsächlichen Übertragungsraten sind daher abhängig vom Internetprovider, der Anzahl der Nutzer und deren Nutzungsverhalten.

Für die Sicherheit der Datenübertragung wird eigenverantwortliches Handeln vorausgesetzt (Firewall, Antivirenprogramm), für Sicher-
heitseinbußen übernimmt die SVT GmbH keine Haftung.

Der Auftrag gilt als angenommen, wenn die SVT nicht  inner-
halb von zehn Tagen ab Eingang des Auftrags schriftlich 
widerspricht oder mit der Durchführung des Auftrags beginnt.

Der Auftrag für einen LAN-Zugang muss der SVT spätestens 
14 Tage vor Aufbaubeginn vorliegen. Der Auftrag für einen 
WLAN-Zugang muss der SVT bis spätestens 22.06.2018 
vorliegen. Geht der Auftrag erst nach diesem Zeitpunkt ein, 
kann die SVT die Ausführung von einem Zuschlag von 30 % 
der Vergütung abhängig machen.

Für die Nutzung des von der SVT bereitgestellten Internet-
zugangs (LAN und WLAN) erforderliche Soft- und Hardware, 
insbesondere Netzwerkkarte bzw. Wireless PC-Karte oder 
Stick, ist der Anwender selbst verantwortlich.

Eine flächendeckende Versorgung der aufgeführten Räum-
lichkeiten wird von der SVT nicht gewährleistet, da temporäre 
Einbauten diese beeinflussen können. 

Aufgrund der automatischen Vergabe einer IP-Adresse per 
DHCP ist es erforderlich, die Geräte so zu konfigurieren, 
dass DHCP aktiviert ist. In diesem Zusammenhang ist zu 
berücksichtigen, dass die IP-Adresse automatisch bezogen 
wird!

Ausgehende TCP-Verbindungen müssen zugelassen wer-
den, sofern auf dem Endgerät eine Firewall-Software instal-
liert ist.

Der Internet-Browser ist so zu konfigurieren, dass Proxy-
Verbindungen nicht verwendet werden.

Beim Öffnen des Internet-Browsers wird der Zugang bei Ein-
gabe von Benutzername und Passwort freigeschaltet und ist 
für die erworbene Nutzungsdauer freigegeben.

Benutzername und Passwort für den WLAN-Zugang gelten 
für jeweils ein Endgerät (z. B. ein Handy, ein Notebook, 
ein PC oder ein Tablet). Der Auftraggeber verpflichtet sich, 
Benutzername und Passwort nicht an Dritte weiter zu geben 
und nur für eigene Zwecke zu verwenden.

Der Anwender sollte über Administratorrechte verfügen, um 
eventuell auftretende Probleme vor Ort lösen zu können. 
Serviceleistungen am Endgerät des Anwenders werden von 
der SVT nicht erbracht.

Für die Sicherheit der Datenübertragung wird eigenverant-
wortliches Handeln des Anwenders vorausgesetzt (Firewall, 
Anti-Virenprogramm), da das WLAN offen ist. Daher ist zu 
empfehlen, den Aufbau einer VPN-Verbindung zu initiieren. 
Für Sicherheitseinbußen übernimmt die SVT keine Haftung. 

Die SVT behält sich vor, den Anwender von der Nutzung 
des Zugangs auszuschließen, sofern eine rechts- und/oder 
sittenwidrige Nutzung seitens des Anwenders vorliegt. Eine 
Kostenerstattung der nicht verbrauchten Nutzungsdauer ist 
hierbei ausgeschlossen. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Um technische Störungen zu verhindern, ist die Einrichtung 
eines eigenen WLAN nicht gestattet. Bei einem aktiven frem-
den WLAN behält sich die SVT vor, von dem Betreiber des 
WLAN das sofortige Ausschalten zu verlangen.

Alle von der SVT erstellten Rechnungen sind sofort rein netto 
zahlbar. Für Mahnungen werden € 5,00 im Einzelfall erhoben.
Nachträgliche Rechnungsänderungen wegen abweichender 
Rechnungsanschrift werden mit € 20,00 berechnet.

Der Auftraggeber kann, soweit er Unternehmer ist, nur mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen 
aufrechnen. Das Entsprechende gilt für sonstige Verweige-
rungsrechte, insbesondere ein Zurückbehaltungsrecht. Derar-
tige Forderungen müssen innerhalb einer Ausschlussfrist von 
einem Monat ab Ende der Messe geltend gemacht werden.

Die SVT haftet nicht für Ausfälle des Internets und Beschä-
digungen der von ihr erstellten Installationen, die sie nicht 
zu vertreten hat und auch nicht für Folgeschäden, die hier-
aus entstehen. Im Übrigen haftet die SVT nur für Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit, auch bei Pflichtverletzungen eines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen; der Haftungs-
ausschluss gilt nicht bei Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit.

Speicherung von Daten: Der Auftraggeber willigt ein, dass die 
SVT und mit ihr verbundene Unternehmen die bei Vertragsab-
schluss und während der Vertragslaufzeit erhobenen Daten, 
die zur gegenseitigen ordnungsgemäßen Vertragserfüllung 
erforderlich sind sowie die freiwilligen Angaben im Rahmen 
des Bundesdatenschutzgesetzes, verarbeitet und nutzt. Die 
SVT verweist auf die Datenschutzerklärung, die Sie auf der 
Website www.svt-mannheim.de einsehen können.

Salvatorische Klausel: Änderungen des Vordrucks sind nicht 
möglich. Ergänzungen und Streichungen gelten als nicht ge-
schrieben. Nebenabreden bestehen nicht. Sollten einzelne 
Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurch-
führbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder un-
durchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Ver-
trages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen 
oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame 
und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der 
wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die 
Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren 
Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen 
gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als 
lückenhaft erweist.

Erfüllungsort ist Mannheim.
Der Gerichtsstand in Mannheim gilt als vereinbart, wenn der 
Auftraggeber Kaufmann ist. Die SVT ist jedoch berechtigt, den 
Auftraggeber auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 
Es gilt ausschließlich deutsches Recht.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Firma SVT Südwest Veranstaltungsservice und Technik GmbH
für Internetzugänge auf dem Maimarktgelände Mannheim
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Wasser-Installation
Anmelde-Termin: 
spätestens 21.06.2019
Wasseranschluss für Veranstalter/Aussteller
Maimarktgelände Mannheim

Inhaber/-in (Vor- und Nachname)

Firma

Straße/PF

PLZ/Ort

Tel.-Durchwahl

Bitte unbedingt Rechnungsanschrift eintragen!

Stand-Nr./Position

Kd-Nr.

                                Veranstaltungs-Datum
                            19. - 21.07.2019
                                                   Veranstaltung
                 Custombike Summer Daysoder per Fax an: 0621 42509-9045

Telefon: 0621 42509-45

Für den Auftrag sind klare und verständliche Angaben erforderlich. Hinweise auf frühere Messen/Veranstaltungen können nicht berück-
sichtigt werden. Ohne Angabe der genauen Firmenbezeichnung und Adresse wird kein Anschluss ausgeführt. Stromlieferung nur bei begli-
chener Rechnung. Mahnkosten werden berechnet. Vereinbarter Gerichtsstand ist Mannheim. Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt. 
Bestellung erfolgt gemäß den rückseitigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Vertragsbestandteil sind.
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                    Südwest 
Veranstaltungsservice
und Technik GmbH
Postfach 10 09 36
68009 Mannheim

Wir bestellen hiermit, unter Anerkennung der umseitigen Anschluss- und Lieferbedingungen, nachstehende 
Anschlüsse  lt. beiliegender Skizze und Sonderleistungen:
(Skizze und Plan bitte mit Anmeldung in DIN A4 abgeben.)

Wasseranschluss                                                         
  Anzahl 
    Wasseranschluss einschl. Absperrhahn  

                ¡ 1/2“       ¡ 3/4“              Bitte ankreuzen         €   220,00

                Abwasseranschluss                                                                                              €     75,00

                Wasserpauschale                                                                                                 €     28,00

Mietstücke                                                        
Anzahl   
                Wasserzähler (Mietgebühr, Montage, Demontage)         €    37,00

Wasserverbrauch    je m3    € 5,10 

Geräteanschluss (einschl. Demontage)                                                      
  Anzahl 
    Geräteanschluss  

                ¡ Boiler       ¡ Messeküche     ¡ Spüle     ¡Sonstiges                  je Anschluss   €    43,00

Ansprechpartner/-in für Rückfragen: __________________________________  Tel. mit Vorwahl/Mobil: _____________________________

Unterschrift und Stempel

                                    Bitte gut lesbar ausfüllen!

Ort, Datum

Ja, ich bin damit einverstanden, dass Sie meine Grunddaten (Name, Firma, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) nutzen, um mir aktuelle Informationen per E-Mail/ 
-Newsletter zuzusenden und Erklärungen zur Durchführung von Verträgen, Angebote und allgemeine Informationen zukommen zu lassen. Zu diesem Zwecke dürfen meine 
Daten gespeichert werden. Ich kann der Speicherung wie der Verwendung zu Werbezwecken jederzeit für die Zukunft  widersprechen.  Ich kann  auch die Löschung verlangen.  
Im Übrigen gilt die Datenschutzerklärung, die auf der Website www.svt-mannheim.de zu finden ist. Diesbezügliche Erklärungen können per Brief, Fax oder E-Mail abgegeben werden.

USt-IdNr. des Antragstellers



Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Firma SVT Südwest Veranstaltungsservice und Technik GmbH
für Wasserinstallationen

1. Für den Auftrag gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SVT. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden 
nicht Vertragsgegenstand auch ohne ausdrücklichen Widerspruch der SVT.

2. Der Auftrag gilt als angenommen, wenn die SVT nicht innerhalb von 10 Tagen ab Eingang des Auftrags schriftlich widerspricht oder mit der 
Durchführung des Auftrags beginnt.

3. Der Auftrag muss der SVT bis spätestens 21.06.2019 vorliegen. Geht ein Auftrag erst nach diesem Zeitpunkt ein, kann die SVT die Aus-
führung von einem Zuschlag von 30 % der Vergütung abhängig machen.

4. Grundlage für die Durchführung der Installationen ist die dem Auftrag beizufügende Installationsskizze. Die SVT ist berechtigt bei der 
Ausführung aus technischen und handwerklichen Gründen abzuweichen. Hat die Umsetzung der Installationsskizze des Auftraggebers 
Mehrleistungen zur Folge, ist die SVT berechtigt, diese zusätzlich zu berechnen.

5. Alle für die Installation erforderlichen Materialien bleiben Eigentum der SVT. Sie sind nach Ende der Veranstaltung zurückzugeben, bei 
Rückgabe fehlende Teile sind vom Auftraggeber zum Neuwert zu ersetzen. 

6. Eine Verbrauchserfassung über Zähler kann vereinbart werden. Sie ist zu vereinbaren, wenn der Auftraggeber einen erhöhten Wasserver-
brauch auf seinem Stand hat und Wasser zur Präsentation seines Warenangebots erforderlich ist. Ist danach Verbrauchserfassung über 
Zähler vereinbart, kommen nur von der SVT gestellte Zähler zum Einsatz. Auftraggebereigene Zähler dürfen nicht verwendet werden. 
Sollten in Ausnahmefällen solche Zähler von der SVT zugelassen werden, so hat der Auftraggeber eine Ablese- und Kontrollgebühr i.H.v. 
€ 18,50  zu zahlen.

 Bei der Verbrauchserfassung über Zähler kann eine Vorauszahlung erhoben werden, die mit der Schlussrechnung verrechnet wird.
 
7. Die SVT behält sich vor, mit Großverbrauchern über das gelieferte Wasser nicht pauschal, sondern nach dem tatsächlichen 

Verbrauch abzurechnen. Stuft die SVT einen Auftraggeber als Großverbraucher ein, ist dieser unverzüglich darüber zu informie-
ren. In diesem Fall hat der Auftraggeber neben den sonstigen bestellten Leistungen einen Wasserzähler zu umseitig genannten 
Konditionen zu mieten und pro cbm Wasser (einschließlich Abwassergebühr Stand 01/2018) eine Gebühr in Höhe von € 5,10 zzgl. 
gesetzlicher Mehrwertsteuer zu zahlen.

 Bei Installation eines Standrohrs wird dessen Zähler zur Ermittlung des Wasserverbrauchs herangezogen.

8. Die Abgabe von Wasser an andere Aussteller ist dem Auftraggeber untersagt, es sei denn, dass im Einzelfall etwas anderes vereinbart 
wird. Ein Verstoß gegen diese Bestimmung berechtigt die SVT, den Anschluss des Auftraggebers ersatzlos abzuschalten, ohne dass es 
einer vorherigen Abmahnung bedarf.

9. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, von der SVT erstellte Installationen selbst oder durch Dritte abzuändern. Wird eine Abänderung not-
wendig und ist eine solche technisch möglich, wird diese durch die SVT gegen zusätzliche Vergütung durchgeführt. Ein Anspruch auf eine 
solche Abänderung besteht nicht, insbesondere nicht, wenn dadurch bereits aufgebaute Nachbarstände beeinträchtigt würden.

10. Die SVT haftet nicht für Wasserausfall oder Druckschwankungen und Beschädigungen der Anlagen und der von ihr erstellen Installationen, 
auch nicht für Folgeschäden, die hieraus entstehen, wie Verschmutzungen und Beschädigungen des Standes, der Exponate und Ausfäl-
len von Mietgeräten. Im Übrigen haftet die SVT nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, auch bei Pflichtverletzungen eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen. Der Haftungsausschluss gilt nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.

11. Wenn der Auftraggeber den bestellten Wasseranschluss auf seinem Stand nicht vorfindet, die Installation von der Bestellung abweicht 
oder die Wasserzufuhr gestört ist, muss die SVT in ihrem Büro auf dem Messegelände unverzüglich unterrichtet werden. Unterbleibt die 
sofortige Meldung, so kann der Auftraggeber aus diesen Umständen keinerlei Rechte herleiten.

 Der Auftraggeber ist verpflichtet, bei Bezug seines Standes die Installation sofort zu überprüfen und jedwede Beanstandungen sofort der 
SVT zu melden.

12. Auf dem Freigelände vorhandene Zapfstellen sind ausschließlich zur Entnahme kleinerer Wassermengen vorgesehen.

13. Am letzten Veranstaltungstag wird eine Stunde nach Ende der offiziellen Öffnungszeit die gesamte Wasserzufuhr zu den Ständen abge-
stellt. Eine zeitliche Verlängerung muss mindestens 48 Stunden zuvor bei der SVT beantragt werden.

14. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Installationen in seinem Bereich stets zu überwachen, insbesondere die Dichtigkeit zu prüfen und vor 
Eingriffen durch Unbefugte zu schützen. Er ist insbesondere verpflichtet, täglich vor dem Verlassen seines Standes oder seines Gelände-
Ausstellungsbereichs seinen Wasseranschluss abzustellen.

15. Alle von der SVT erteilten Rechnungen sind sofort rein netto zahlbar. Die Freigabe der Anschlüsse erfolgt nach Bezahlung der Anschlus-
skosten-Rechnung. Für Mahnungen werden € 5,00 im Einzelfall erhoben. Nachträgliche Rechnungsänderungen wegen abweichender 
Rechnungsanschrift werden mit € 20,00 berechnet.

 Der Auftraggeber kann, soweit er Unternehmer ist, nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen, das 
Entsprechende gilt für sonstige Verweigerungsrechte, insbesondere ein Zurückbehaltungsrecht. Derartige Forderungen müssen innerhalb 
einer Ausschlussfrist von einem Monat ab Ende der Messe/Veranstaltung geltend gemacht werden.

16.  Speicherung von Daten: Der Auftraggeber willigt ein, dass die SVT und mit ihr verbundene Unternehmen die bei Vertragsabschluss und 
während der Vertragslaufzeit erhobenen Daten, die zur gegenseitigen ordnungsgemäßen Vertragserfüllung erforderlich sind sowie die 
freiwilligen Angaben im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes, verarbeitet und nutzt. Die SVT verweist auf die Datenschutzerklärung, 
die Sie auf der Website www.svt-mannheim.de einsehen können.

17. Salvatorische Klausel: Änderungen des Vordrucks sind nicht möglich. Ergänzungen und Streichungen gelten als nicht geschrieben. Neben-
abreden bestehen nicht. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss 
unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen 
oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen 
Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die 
vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.

18. Erfüllungsort ist der Veranstaltungsort.
 Als Gerichtsstand wird Mannheim vereinbart, sofern der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-

rechtlichen Sondervermögens ist.  Es gilt ausschließlich deutsches Recht.
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Maßstab:

Bitte geben Sie in der Standskizze die genauen Maße für die Platzierung der Anschlüsse an.

                                                                                        

Grundriss-Skizze für Wasser-Installation

Anlage zum Bestellformular 

Maimarktgelände
Mannheim

19. - 21.07.2019
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 Stand-Nr./Position


